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zur Wahrheitsfeststellung im Strafverfahren, Die Einhaltung der Reef 
te und Pflichten hat positiven Einfluß auf die Einstellung der V e r 
hafteten zu dem Ermittlungsverfahren und der gegen sie erhobenen B e 
schuldigungen, auf ihre Bereitschaft, mit der Vergangenheit zu bre
chen und aus eigenem Entschluß und Überzeugung an der W a h r h e i t s f i n 
dung im Strafverfahren teilzunehmen, insbesondere durch eigene w a h r 
heitsgetreue Aussagen zur Straftat.

Von der Wahrung der Rechte und Pflichten hängt wesentlich das i n d i 
viduelle Verhalten des Verhafteten im Vollzug der Untersuchungshaft 
ab, seine Einsicht in die notwendige Unterordnung seines G e s a m t v e r 
haltens unter die bestehenden Pflichten. Nur dann ist eine optimale 
Einhaltung der Disziplin im Untersuchungshaftvollzug zu erreichen.

Für den Untersuchungshaftvollzug sind die Rechte und Pflichten V e r 
hafteter, aber auch der anderen beteiligten Organe in einem Gesetz 
genau festzulegen. Der gegenwärtige Zustand der Regelung der Rechte 
und Pflichten in innerdienstlichen Bestimmungen der Vollzugsorgane 
bzw. auch in individuell und unterschiedlich ausgestatteten H a u s o r d 
nungen kann nicht befriedigen und wird den wachsenden Anforderungen 
und Aufgabenstellungen der Partei zur w e iteren Erhöhung des Re c h t s 
bewußtseins der Bürger und zur weiteren Ausgestaltung der soziali
stischen Rechtsordnung, der strikten Verwirklichung der s o z i a l i s t i 
schen Gesetzlichkeit in allen gesellschaftlichen Bereichen nicht mehr 
ge r e c h t .

Die nicht einheitliche Gewährung von Rechten und Durchsetzung von 
Pflichten in den Untersuchungshaftanstalten war mehrfach bei V e r l e 
gungen Verhafteter Anlaß für Störungen der Ordnung und Sicherheit 
sowie für Beschwerden, insbesondere von Ausländern bei Besuchen von 
Diplomaten. Mit dem in Ausarbeitung befindlichen Gesetz über den 
Untersuchungshaft Vollzug und seiner einheitlichen Anwendung 
nach Inkrafttreten des Gesetzes wird dieser unbefriedigende 
Zustand überwunden. Eine klare gesetzliche Regelung des S o l l 
zustandes der Rechte und Pflichten für alle Beteiligten am 
Untersuchungshaft Vollzug ermöglicht erst die ständige Kon-


